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▶▶ Erbrecht
Grundbucheinsicht für den Pflichtteilsberechtigten

|  Ein Pflichtteilsberechtigter, der nach Eintritt des Erbfalls erbrechtliche 
Ansprüche prüfen möchte, hat im Regelfall ein berechtigtes Interesse an 
der Einsicht in das Grundbuch. Ein solches kann nur im Einzelfall verneint 
werden. Für die Annahme eines Ausnahmefalls genügt ein vom Erblasser 
angeordneter Pflichtteilsentzug nicht, wenn dessen Wirksamkeit eher 
fernliegt (OLG Zweibrücken, 12.8.20, 3 W 121/19, Abruf-Nr. 219494).  |

In dem Fall, der dem Senat zur Entscheidung vorlag, hatte der Sohn des 
Erblassers beim Grundbuchamt beantragt, ihm Abschriften aus dem 
Grundbuch und von allen Übertragungsverträgen zu erteilen. Er begründete 
seinen Antrag damit, dass er aufgrund seiner Pflichtteils- und Pflichtteils
ergänzungsansprüche ein wirtschaftliches Interesse daran habe zu wissen, 
ob seine verstorbene Mutter (Mit-)Eigentümerin von Grundstücken war. Das 
Grundbuchamt lehnte seinen Antrag ab. Er sei von seiner Mutter 
testamentarisch von der Erbfolge ausgeschlossen und der gesetzliche 
Pflichtteil sei entzogen worden. Zudem obliege dem Grundbuchamt auch 
keine Prüfpflicht, ob die Pflichtteilsentziehung tatsächlich wirksam oder 
unwirksam sei. Hiergegen wendete sich die Beschwer des Antragstellers. 

MERKE  |  Ein berechtigtes Interesse an der Einsicht in das Grundbuch i. S. v. § 12 
Abs.  1 GBO, und zwar auch in Form der Erteilung von Abschriften (§  12 Abs. 2 
GBO), ist gegeben, wenn ein verständiges, durch die Sachlage gerechtfertigtes 
Interesse des Antragstellers vorliegt (vgl. auch BGH 12.12.13, V ZB 120/13).

Ein solches Interesse wirtschaftlicher Art ist für den Pflichtteilsberechtigten, 
der nach Eintritt des Erbfalls erbrechtliche Ansprüche prüfen möchte, in der 
Rechtsprechung anerkannt. Das OLG Zweibrücken sieht das auch dann nicht 
anders, wenn ein Entzug des Pflichtteilsrechts nicht zweifelsfrei feststeht. In 
seinem Fall fehlte es an einer konkreten Begründung im Testament, die für 
den Erblasser für die Entziehung bestimmend war (vgl. § 2336 Abs. 2 BGB).
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Abruf-Nr. 219494

Grundbuchamt 
lehnte Antrag auf 
Einsicht ab

Einsichtsrecht nach 
§ 12 Abs. 1 GBO

▶▶ Haushaltsnahe Dienste
Hausnotrufsystem in eigener Wohnung ist Fall für § 35a EStG

|  Alleinstehende Senioren, die noch in der eigenen Wohnung leben und ein 
Hausnotrufsystem nutzen, um im Ernstfall schnell Hilfe zu erhalten, können 
die Kosten als haushaltsnahe Dienstleistung nach § 35a EStG geltend 
machen. Das hat das FG Baden-Württemberg entschieden (11.6.21, 
5 K 2380/19, Abruf-Nr. 223260).  |

Das Finanzamt hatte den Abzug für das Hausnotrufsystem noch mit dem 
Argument verweigert, er komme nur infrage, wenn der Steuerzahler in einem 
Heim wohne. Anders das FG: Da üblicherweise Haushaltsangehörige im Be-
darfsfall Hilfe holen, ersetze das Notrufsystem bei Alleinlebenden die Über-
wachung im Haushalt.
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Abruf-Nr. 223260

FG Baden-Württem-
berg gibt Finanzver-
waltung kontra

Praxiswissen auf den Punkt gebracht.

Teilnehmerkreis
Rechtsanwälte,
ReNo-Fachangestellte

Buchungs-Nr. 1147

Termine
04.10.2021
25.10.2021

jeweils 14:00 ― 16:00 Uhr

Teilnahmegebühr
bei Einzelbuchung 120,00 €
beide Termine 200,00 € 

jeweils zzgl. USt.

Top vorbereitet in nur
2x2 Stunden Fortbildung

Referent
Stefan Lissner, Diplom-
Rechtspfleger (FH), Fach-
autor mehrerer Bücher zum 
Insolvenzrecht (z. B. Fachan-
waltskommentar zum Insol-
venzrecht) und zahlreicher 
Fachbeiträge

Referent
Norbert Schneider, Rechts-
anwalt, Ständiger Autor von 
RVG professionell, Autor u. a. 
des Anwalts-Kommentars 
„RVG“, von „Fälle und 
Lösungen“ und „Gebühren 
in Familiensachen“

Beratungs-, Prozesskosten- und Verfahrenskostenhilfe gehören zum Tagesgeschäft vieler Kanzleien. 
Anwälte und Gerichte beurteilen trotzdem viele Einzelfragen unterschiedlich: Vor Bewilligung der staatli-
chen Sozialleistung und bei zahlreichen Abrechnungsfragen stehen häufig ein aufwendiges Prozedere und 
Diskussionen mit den bewilligenden Gerichten. Im Online-Lehrgang erfahren Sie jetzt, wie Sie dennoch zügig 
zum Ziel kommen. Melden Sie sich jetzt an und profitieren Sie von den konkreten Anleitungen und vielen 
praktischen Tipps der erfahrenen Experten!

Schwerpunkt am 04.10.2021:  

Prozesskosten- und Verfahrenshilfe

•  Das umfasst die Beiordnung – mit Besonderheiten bei Mehrwert-
vergleichen, außergerichtlichen Vergleichen und Reisekosten 

•  So rechnen Sie korrekt und optimal ab (z. B. Mehrwertvergleiche, 
Teil-PKH/-VKH, Anrechnung der Wahlanwaltsgeschäftsgebühr)

•  Dies gilt bei der Kostenerstattung gegen den Gegner
•  Achtung: Haftungsfalle Gerichtskosten
•  So wird die weitergehende Wahlanwaltsvergütung abgerechnet

Schwerpunkt am 25.10.2021: 

Beratungshilfe

•  Das sind die Bewilligungsvoraussetzungen 
•  Diese Rechte hat der Antragsteller
•  Das heißt „Mutwilligkeit“
•  Diese Möglichkeiten bestehen außerhalb des gerichtlichen Verfahrens
•  Diese anderweitigen Hilfsmöglichkeiten gibt es
•  Das ist konkret beim Antrag zu beachten
•  Auf diese Verfahrensfragen müssen Sie achten
•  Hiergegen können Sie Rechtsmittel einlegen
•  Zur anwaltlichen Vergütung und zum Vergütungsverfahren der BerH
• Einzelfragen: Was ist eine Angelegenheit und für welchen Umfang gilt 

die Beratungshilfe?

Mit vielen 
Praxistipps

Mit 
praktischen 

Prüfungs-
schemata

IWW-Online-Lehrgang

Beratungs- und Prozesskostenhilfe
So lösen Sie selbst schwierigste Fälle im Handumdrehen!

Anmeldung und aktuelles Programm unter 

iww.de/s5238


